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Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am  

 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum 

Ortsbeirat Mainz-Finthen Kenntnisnahme 22.06.2010 

 

Betreff: 

Sachstandsbericht zu Antrag 0465/2010, CDU, Ortsbeirat Mainz-Finthen 

hier: Fußweg entlang des Aubachs 
 

 

Mainz, den 04.06.2010 

 

 

gez. Reichel 

 

 

 

Wolfgang Reichel 

Beigeordneter 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Ortsbeirat nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
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Sachstandsbericht: 

 

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Mainz müssen hinsichtlich der 

Pflege und  Unterhaltung der Grünanlagen Prioritäten gesetzt werden. 

 

Gemäß dem Stadtratsbeschluss vom 24.03.04 wurden die städtischen Grünflächen in 

zwei Hauptkategorien eingeteilt. Kernflächen und Weitere Flächen. Kernflächen sind 

Anlagen in exponierter Lage, denen als Aushängeschild der Stadt eine besondere 

Bedeutung zukommt und die entsprechende Pflege und Unterhaltung erhalten. Wei-

tere Flächen sind Grünanlagen, denen nur noch eine untergeordnete Bedeutung zu 

kommt und die gemäß dem vorgenannten Stadtratsbeschluss mit sehr geringem 

Aufwand gepflegt werden. 

 

Bei dem Fußweg entlang des Aubachs handelt es sich um eine Weitere Fläche. In 

den Weiteren Flächen wird mittlerweile schon seit Jahren reduziert gepflegt und ge-

reinigt. Es können nur noch Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 

verrichtet werden. Hierzu zählen weder die Errichtung eines Hundeklos, die Herrich-

tung des Fußweges noch dessen Pflasterung (Kosten ca. 20.000 €) 

 

Die Verwaltung möchte abschließend darauf  hinweisen, dass ein Kinderwagen ganz 

bequem und sicher auf dem parallel entlang führenden gepflasterten Gehweg ge-

schoben werden kann. 

 

Da die finanzielle Situation der Stadt Mainz mittelfristig sehr angespannt bleiben wird, 

sieht die Verwaltung auch in den nächsten Jahren keine Chance auf Realisierung 

der von Ihnen beantragten Maßnahmen. 
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